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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rechtsanspruch auf eine alternative Entschädigungsleistung bei einem fehlenden KITA-
Platz wurde bestätigt, wenn eine rechtzeitige Bedarfsanzeige durch die Eltern erfolgt.  
Welche Anzeige ist hierfür erforderlich? Die Anmeldung bei der Stadt Luckenwalde im 
Rahmen Antragstellung auf Feststellung des Rechtsanspruches oder gar eine zusätzliche 
Anmeldung beim Jugendamt?  
 
 
Grundlage der Frage:  
https://leipziger-kita-initiative.com/rechtsanspruch-kitaplatz/  
 
„Um den primären Anspruch auszulösen, sind die Eltern zunächst verpflichtet, dem 
Jugendamt und wenigstens einer Wunschkita den Betreuungsbedarf rechtzeitig anzuzeigen. 
Für eine rechtzeitige Anzeige ist der Bedarf mind. sechs Monate zuvor bekannt zu machen 
(§ 4 SächsKitaG). Im Normalfall ist der gesetzliche Betreuungsanspruch des Kindes nicht vor 
Ablauf dieser Zeitspanne durchsetzbar.“ 
 
Freundlichen Gruß 
 
Carsten Nehues                                                                                                                           
Mitglied der CDU/FDP-Fraktion 
 

https://leipziger-kita-initiative.com/rechtsanspruch-kitaplatz/
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Antwort der Verwaltung: 
 
Die von Herrn Nehues zitierte Norm, wonach Eltern ihren Betreuungsbedarf i. d. R. sechs 
Monate im Voraus bei der gewünschten Einrichtung und bei der Wohnortgemeinde unter 
Angabe der gewünschten Einrichtung anzumelden haben, ist sächsisches Landesrecht. 
 
Diese Regelung wird in Brandenburg nicht angewendet. Im brandenburgischen Kitagesetz 
gibt es keine Regelung dieser Art oder eine andere, die Vorschriften über das 
Anmeldeverfahren enthalten. 
 
Ich habe nicht in Erfahrung bringen können, dass derzeit im Land Brandenburg Klagen auf 
Entschädigungen wegen der Nichterfüllung eines Kitaplatzanspruches anhängig oder bereits 
ausgeurteilt sind.   
 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
 
2016-12-02 
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